
Begründung: 
 
Gem. § 43 Abs. 2 NGO beschließt der Rat über die Vertretung der/des 
Ratsvorsitzenden. Die Entscheidung wird durch Abstimmung gem. § 47 NGO getroffen. 
 
Wählbar und wahlberechtigt ist jedes Ratsmitglied. 


